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Präambel 
 

Mit diesem Bericht kommt der Gleichbehandlungsbeauftragte der bayernugs GmbH für die 
Tätigkeiten des Speicherbetreibers seiner Pflicht nach § 7a Abs. 5 Satz 3 i.V.m. § 7b EnWG 
nach.  
 
Die bayernugs GmbH war im Jahr 2025 als Betreiber des Untergrundspeichers Wolfersberg 
tätig. Folgende Aufgaben wurden vom Speicherbetreiber wahrgenommen: 

− Speicherung von Erdgas im Speicher Wolfersberg 

− Verantwortung für den Betrieb der Speicheranlage Wolfersberg, insbesondere die 
Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen im Speichermanagement 

− Gewinnorientierte Vermarktung von Speicherprodukten und Geschäftsabwicklung 

− Sicherstellung einer optimalen Wirtschafts- und Instandhaltungsplanung 

− Verbandsarbeit (national und international) in Speichergremien 

Der Bericht betrifft den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und befasst 
sich mit den Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms zur diskriminierungsfreien Aus-
übung des Speichergeschäfts im Tätigkeitsbereich Gas.  
 
Das Gleichbehandlungsprogramm der Bayerngas GmbH in der überarbeiteten Fassung 
03/2021 bzw. 12/2025 aus bilden die Grundlage für die im Jahr 2025 ergriffenen Maßnah-
men zur diskriminierungsfreien Ausübung des Speicherbetriebs. Durch den nachstehenden 
Bericht werden diese Maßnahmen konkret dargelegt. Das Gleichbehandlungsprogramm 
steht den Mitarbeitenden im Intranet zur Verfügung. 
 
Des Weiteren ist der jeweils aktuelle Gleichbehandlungsbericht auf der Internetseite der 
bayernugs GmbH unter folgendem Pfad abrufbar: 
 

https://www.bayernugs.de/speicherinfo/gleichbehandlung. 
 
Der Gleichbehandlungsbericht für das vergangene Jahr 2024 wurde der Bundesnetzagentur 
gemäß § 7a Abs. (5) S.3 EnWG vorgelegt. Der Bericht für das Jahr 2025 wird vorgelegt vom 
Gleichbehandlungsbeauftragten der bayernugs GmbH, Herrn RA Thomas Altmannshofer.  
 
Kontaktdaten:  Herr RA Thomas Altmannshofer 

Schmitz-Rathsfeld & Partner Rechtsanwälte mbB 
Einsteinstraße 1 
81675 München 
 
Tel.: +49 89 41972 253  
Fax: +49 89 41972 100 
E-Mail: altmannshofer@srp.partners   

 gleichbehandlung@bayernugs.de 
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Teil A: Organisationsstruktur des gesamten vertikal integrierten 
Energieversorgungsunternehmens  

 
Die bayernugs GmbH ist Teil des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens der 
Stadtwerke München GmbH, vermittelt durch die Bayerngas GmbH als Holding. Innerhalb 
des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens, mit dem die bayernugs GmbH 
verbunden ist, herrscht das Prinzip der eindeutigen Zuständigkeit und unabhängigen Ver-
antwortung für einzelne Tätigkeits- und Geschäftsfelder. 
 
Die Bayerngas Energy GmbH hat zwischenzeitlich ihr operatives Neukundengeschäft einge-
stellt und wickelte im Berichtszeitraum nur noch Bestandsverträge ab. Dem folgend wurde 
die Mietarbeiterzahl stark reduziert, welche sich zum Ende des Berichtszeitraumes auf ledig-
lich 4 Mitarbeiter belief. 
 
Zudem ist die Bayerngas Energy GmbH seit 01.04.2023 nicht mehr als Speicherkunde aktiv. 
 

1. Unbundlingkonformität 

Die bayernugs GmbH entstand durch Umwandlung des früheren Centers „Speicherbetrei-
ber“ der Bayerngas GmbH in eine eigene Speichergesellschaft (100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Bayerngas GmbH) zur Erfüllung der mit dem 3. EU-Binnenmarktpaket einge-
führten Entflechtungsvorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes. 
 
Seit dem 15.01.2014 ist die bayernugs GmbH der offizielle selbstständige Betreiber des Un-
tergrundspeichers Wolfersberg mit folgenden Angaben: 

 
Name:   bayernugs GmbH 
Adresse:   Poccistraße 9, 80336 München 
Geschäftsführer:   Dr. Thomas Rupprich 
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:  Günter Bauer 
Registergericht:   Amtsgericht München, HRB 20 94 87 

 
Die IT-Systeme blieben im Jahr 2025, wie auch in den Berichten der Vorjahre bereits darge-
stellt, entsprechend informatorisch unbundelt.  
 

2. Der Bayerngas Konzern 
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Die Bayerngas GmbH (100-prozentige Gesellschafterin der bayernugs GmbH) ist das Mutter-
unternehmen des Bayerngas-Konzerns. Sie steuert die Tochtergesellschaften und Beteiligun-
gen im Rahmen einer übergeordneten Konzernstrategie. Parallel dazu bündelt die Bayerngas 
GmbH Querschnittsfunktionen für die Töchter und übernimmt die zentralen Service- und 
Steuerungsfunktionen für den Konzern sowie das Beteiligungsmanagement. 
 
Zum vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, mit dem die bayernugs GmbH 
verbunden ist, zählen neben der Bayerngas GmbH die Bayerngas Energy GmbH sowie die 
bayernets GmbH.  

− Bayerngas Energy GmbH (100% Bayerngas GmbH):   

Die Bayerngas Energy GmbH bot in der Vergangenheit den Kunden werthaltige Ener-
gielösungen, von anspruchsvollen und komplexen Lieferprodukten bis hin zu markt-
nahen Dienstleistungen und Schulungen, an. Das Liefer-, Dienstleistungs- und Bera-
tungsgeschäft konzentrierte sich auf den deutschen Markt und die benachbarten eu-
ropäischen Märkte. Aufgrund der Einstellung des Neukundengeschäftes wickelte die 
Bayerngas Energy GmbH im Berichtszeitraum nur noch Bestandsverträge ab. 

− bayernets GmbH (59,1 % Bayerngas GmbH):  

Die bayernets GmbH gehört zu den großen Ferngasnetzbetreibern in Deutschland, 
mit einem Netzgebiet von 35.500 Quadratkilometern. Das Unternehmen befördert 
Erdgas diskriminierungsfrei durch ein 1.664,5 Kilometer langes Hochdruckleitungs-
netz in Bayern. Die bayernets GmbH bindet das deutsche Gastransportsystem im 
Südosten durch Import- und Exportpunkte an das österreichische Pipelinesystem an 
und eröffnet Transportkunden damit ein Tor zum osteuropäischen Gasmarkt. 

Mit Beteiligung der Stadtwerke München GmbH sowie der Stadtwerke Augsburg 
Holding GmbH im Jahr 2017 verringerte sich der Anteil der Bayerngas GmbH an der 
bayernets GmbH von 100% auf 59,1%. 

 
Daneben hält die Bayerngas GmbH folgende Beteiligungen: 

− An der bayernservices GmbH (50% Bayerngas GmbH): 

Die bayernservices GmbH ist die technische Servicegesellschaft der Bayerngas-
Gruppe in Kooperation mit der Firma Schandl GmbH. Das Kerngeschäft der bayern-
services GmbH besteht in der Erbringung (technischer) Dienstleistungen bei allen Lei-
tungssystemen. Hierzu zählen Wartung, Instandhaltung sowie Betrieb und Bau von 
Gasnetzen und Anlagen ebenso wie Schulungen und Beratung zu Kosteneinsparun-
gen. 
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Die Organisation der Bayerngas GmbH stellt sich dabei wie folgt dar: 
 

 
 
 
 
 
Die bayernugs GmbH ist wie folgt organisiert: 
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Die Organisation der Bayerngas Energy GmbH ist wie folgt: 
 

 
 

 
 
Für die bayernets GmbH gelten folgende Angaben: 
 
Name:       bayernets GmbH 
Adresse:      Poccistraße 7, 80336 München 
Geschäftsführer:     Dr. Matthias Jenn 
Vorsitzender des Aufsichtsrates:   Günter Bauer 
Registergericht:     Amtsgericht München, HRB 165761 
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Teil B: Aufbau des Gleichbehandlungsmanagements 

 
1. Gleichbehandlungsbeauftragter 

Während des gesamten Berichtszeitraumes nahm Herr RA Thomas Altmannshofer die Funk-
tion des Gleichbehandlungsbeauftragten war. Damit war zu jedem Zeitpunkt die Funktion 
des Gleichbehandlungsbeauftragten gewährleistet.  
 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte war in seiner Rolle vollkommen unabhängig und hatte 
Zugang zu allen Informationen im Unternehmen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
waren und sind. Im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung wurde seitens der Bayerngas GmbH 
die Unabhängigkeit des Gleichbehandlungsbeauftragten zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 
Die Unabhängigkeit und Verschwiegenheit bzgl. der Aufgabenfelder und –pflichten wurden 
auch gegenüber Dritten gewahrt.  
 
Herr RA Altmannshofer erhielt im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten als 
Gleichbehandlungsbeauftragter im Berichtszeitraum alle notwendigen aktuellen Informatio-
nen und Unterlagen sowie insbesondere elektronischen Zugriff auf sämtliche Prozesse und 
die Unterlagen der Gesellschafterversammlung der bayernugs GmbH.   
 
Die Kontaktdaten waren und sind für alle Mitarbeitende zugänglich im Intranet eingestellt 
und auf dem Internetauftritt der bayernugs GmbH abrufbar. Herr RA Altmannshofer ist wäh-
rend der üblichen Bürozeiten telefonisch und per E-Mail erreichbar, sowie nach kurzfristiger 
Terminabsprache persönlich vor Ort oder in seinen Kanzleiräumlichkeiten anzutreffen. 
 

2. Gleichbehandlungsprogramm 

Neben Maßnahmen zur nichtdiskriminierenden und den Anforderungen der Vertraulichkeit 
entsprechenden Verwendung von Informationen legt das Gleichbehandlungsprogramm im 
ganzen Bayerngas-Konzern Pflichten für die mit Tätigkeiten des Speicherbetriebs befassten 
Mitarbeitenden fest und bietet die Grundlage für ein unternehmensinternes Gleichbehand-
lungsmanagement. 
 
Das Gleichbehandlungsprogramm ist in der jeweils aktuellen Version im Intranet des Bay-
erngas-Konzerns veröffentlicht und für jeden Mitarbeitenden zugänglich. Das Gleichbehand-
lungsprogramm wurde im Berichtszeitraum geprüft und auch vor dem Hintergrund der stark 
veränderten und eingeschränkten Tätigkeit der Bayerngas Energy GmbH aktualisiert. 
 
Darüber hinaus sind alle Mitarbeitenden der Bayerngas Konzern-Gesellschaften durch einen 
Verhaltenskodex zu gesetzestreuem Verhalten verpflichtet. Die Einhaltung des Regulierungs-
rechts mit ausdrücklichem Verweis auf Unbundling-Bestimmungen für die Speichergesell-
schaft ist darin gesondert aufgeführt.  
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3. Schulung  

Die letzte Schulungsmaßnahme wurde am 20.09.2023 in virtueller Form abgehalten. Hierbei 
konnten  die Mitarbeitenden der Bayerngas GmbH, der Bayerngas Energy GmbH sowie der 
bayernugs GmbH teilnehmen. Die Schulung erfolgte durch einen externen Rechtsanwalt. Im 
Rahmen der Schulung wurden insbesondere die rechtlichen Grundlagen der Entflechtung 
von Speicheranlagenbetreibern im Überblick, Grundzüge der Regulierung von Wasserstoff-
netzen, sowie detailliert die Anforderungen an operationelle und informatorische Entflech-
tung am Beispiel wirtschaftlich sensibler Informationen Dritter erläutert. Daneben wurde das 
Sanktionssystem bei Verstößen gegen Entflechtungsvorschriften dargestellt und im Rahmen 
der an den Vortrag anschließenden Diskussionsrunde erörtert. Die Schulungsunterlagen 
wurden den Mitarbeitenden zum weiterführenden Selbststudium bereitgestellt. Die nächste 
Schulungsveranstaltung ist entsprechend dem Prüfungsplan aus dem Gleichbehandlungs-
programm in Fassung 12/2025 für Q 2 2026 angesetzt. 
 

4. Datenschutz 

Der Schutz der personenbezogenen Daten, die im Bayerngas Konzern verarbeitet werden, ist 
unternehmenswesentlich. Zu diesem Zweck wurde ein externer Konzerndatenschutz mit ei-
nem extern bestellten Datenschutzbeauftragten implementiert. Bindeglied zwischen den 
Gesellschaften und dem externen Datenschutzbeauftragten ist das Compliance Manage-
ment, das auch für die Beauftragung verantwortlich ist. Im Tagesgeschäft findet die Abstim-
mung – soweit erforderlich - direkt zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragten und dem 
Datenschutzbeauftragten statt. Der Datenschutzbeauftragte ist vertraglich zur Geheimhal-
tung verpflichtet. 
 
 

Teil C: Prozessüberwachung 
 

Nach wie vor aktuell diskriminierungsrelevante Geschäftsprozesse der bayernugs GmbH sind 
  

− die Entwicklung und Vermarktung von Speicherprodukten sowie  

− die Verwaltung der aktuellen Kunden. 

Das Gleichbehandlungsprogramm hat den diskriminierungsfreien Ablauf jedes Prozesses si-
cher zu stellen. In diesem Zusammenhang wurde wie nachfolgend dargestellt geprüft, ob 
gemäß § 6a Abs. 1 EnWG die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von de-
nen der Speicherbetreiber in Ausübung seiner Tätigkeit Kenntnis erlangte, gewahrt war und 
ob gemäß § 6a Abs. 2 EnWG eine vom Unternehmen vorgenommene Offenlegung von In-
formationen über die eigenen Tätigkeiten als Speicherbetreiber in nicht diskriminierender 
Weise erfolgte. 
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1. Prüfung der Sicherstellung der Vertraulichkeit von Speicherkundeninformationen, Prü-
fungsablauf 

 
Für beide oben genannten Geschäftsprozesse wurde geprüft 
 

a) ob die mit Tätigkeiten des Speicherbetriebs befassten Mitarbeitenden Speicherkun-
deninformationen im Berichtszeitraum vertraulich behandelten und sie nicht direkt 
oder indirekt an Dritte weiterleiteten.  
 
Prüfungsergebnis: 
Vorstehender Themenkomplex wurde regelmäßig bei Jour Fixes sowie im Rahmen 
von speziellen Prüfungen des Gleichbehandlungsbeauftragten besprochen und ge-
prüft sowie durch eine Befragung des Geschäftsführers sowie des Prokuristen der 
bayernugs GmbH bestätigt. 
 
Dabei lagen der Prüfung grundsätzlich folgende Fragestellungen zu Grunde: 

− Gibt es relevante Veränderungen/Anpassungen in den generellen Ge-
schäftsprozessen, die eine vertiefte Prüfung erforderlich machen? 

− Gibt es relevante Veränderungen/Anpassungen im Bereich IT, die eine ver-
tiefte Prüfung erforderlich machen? 

− Gibt es Veränderungen im Bereich der Dienstleister? 

Abgefragt wurde in diesem Zusammenhang, ob 

− sich im Prozess zu Speicheranfragen Dritter irgendwelche Änderungen erge-
ben haben, 

− auch IT-seitig weiterhin sichergestellt ist, dass über die zur Verfügung ge-
stellten Kontaktdaten, insbesondere info@bayernugs.de, ausschließlich die 
Mitarbeitenden der bayernugs GmbH kontaktiert werden. 

Alle vorgenannten Fragestellungen konnten durch die Prüfungen des Gleichbehand-
lungsbeauftragten sowie durch die Leitung des Speicherbetreibers positiv bestätigt 
werden. 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Geschäftsprozesse den Vorgaben des 
Gleichbehandlungsprogramms entsprechen. 
 

b) ob Mitarbeitende, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen sowohl für den Speicher-
betreiber tätig sind als auch Tätigkeiten in den Bereichen der Gewinnung, Erzeugung 
oder des Vertriebs von Energie an Kunden wahrnehmen, Speicherkundeninformatio-
nen nicht für Zwecke dieser Bereiche verwendeten. 
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Prüfungsergebnis: 
 
Bereiche „Abrechnung“ und „IT“: 
Die in diesem Zusammenhang relevanten Querschnittsfunktionen der Bayerngas 
GmbH im Bereich „IT“ wurden bereits in den Berichtszeiträumen 2017 und 2019 um-
fassend geprüft. Das von der bayernugs GmbH genutzte digitale Managementsystem 
wurde von der IT-Abteilung der Bayerngas GmbH dienstleistend zur Verfügung ge-
stellt. Durch die Vorhaltung eines Berechtigungskonzept wurde der Zugriff auf IT-
Systeme der bayernugs GmbH ausschließlich durch die Mitarbeitenden der bay-
ernugs GmbH sichergestellt. Zudem bestand und besteht weiterhin eine strikte Tren-
nung der IT-Systeme sowie der darin enthaltenen bzw. abgelegten Daten, sodass ein 
unberechtigter Zugriff auf wirtschaftlich sensible Informationen des Speicherbetrie-
bes unabhängig vom Berechtigungskonzept nicht möglich ist.  
 
Insbesondere wurde zwischenzeitlich die IT der bayernugs GmbH an einen externen 
Dienstleister ausgelagert. Dementsprechend wurden die Dienstleistungen der IT-
Abteilung der Bayerngas GmbH im betreffenden Bereich sehr stark auf Fehlerbehe-
bung und insb. 1. Level Support reduziert. 
 
Im Übrigen gab es keinerlei Anhaltspunkte für einen diskriminierungsrelevanten 
Sachverhalt im Sinne des Gleichbehandlungsprogrammes. 
 
Es kann daher bestätigt werden, dass die Vorgaben des Gleichbehandlungspro-
gramms eingehalten wurden.  
 
Zudem wurde bereits gegen Ende des Berichtszeitraumes 2023 ein neues, Cloud-
basiertes Abrechnungssystem eingeführt, welches im Berichtszeitraum verwendet 
wurde. Der Gesamte Prozess der Abrechnung bis hin zum Mahnwesen wurde durch 
den Gleichbehandlungsbeauftragten geprüft. Es konnte festgestellt werden, dass 
durch die Einführung des neuen Abrechnungssystems bisherige Verflechtungen zur 
Bayerngas GmbH im Bereich IT und Abrechnung stark reduziert werden konnten. 
Hierdurch haben nur noch Mitarbeitende der bayernugs GmbH Zugriff auf die Ab-
rechnungsdaten der Speicherkunden. Ab 01.01.2026 wird auch die Buchhaltung der 
bayernugs GmbH an auf einen externen Dienstleister übergeben, was weiter zur Ent-
flechtung beiträgt. 
 
Bereich „Recht“: 
Im Bereich Recht erfolgt eine konkrete Zuordnung von zu bearbeitenden Rechtsfra-
gen bzw. Rechtsangelegenheiten auf die in der Abteilung Recht der Bayerngas GmbH 
tätigen Juristen. Hierbei ist durch die Aufgabenverteilung ausgeschlossen, dass An-
fragen bzw. Angelegenheiten der bayernugs GmbH von denselben Mitarbeitenden 
bearbeitet werden, wie Mandate von Wettbewerbsunternehmen. Ebenfalls der Ver-
meidung von Interessenskonflikten diente der im Jahr 2021 durchgeführte Funkti-
onswechsel des Gleichbehandlungsbeauftragten und die damit verbundene Auslage-
rung auf einen unabhängigen Außenstehenden. 
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Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Vorgaben des Gleichbehandlungs-
programms eingehalten werden. 
 

c) ob weitere Dienstleister, die bei der Erbringung ihrer Dienstleistung Zugang zu Spei-
cherkundeninformationen bezogen, im Rahmen der mit ihnen geschlossenen vertrag-
lichen Vereinbarungen im Hinblick auf die Grundsätze der Vertraulichkeit verpflichtet 
wurden.  
 
Prüfungsergebnis: 
 
Dieser Prüfungspunkt wurde im Berichtszeitraum jeweils im Rahmen der Prüfungen 
Ziff. a) und b) mit geprüft. Hierbei wurden auch die insb. unter lit. b) dargestellten 
Veränderungen im Bereich der Dienstleister abgefragt und die Vertraulichkeit auch 
für Neuverträge sichergestellt. Im Bereich der Dienstleister gab es im Vergleich zu 
den beiden vorausgegangenen Berichtszeiträume im Übrigen keine Veränderungen. 
Eine erneute, sich wiederholende Prüfung der Dienstleistungsverträge durch den 
Gleichbehandlungsbeauftragten war daher nicht angezeigt. 
 

d) ob Mitarbeitende aus der Handels- und Vertriebs-Tochtergesellschaft der Bayerngas 
GmbH, nämlich der Bayerngas Energy GmbH, Zugriff auf wirtschaftlich sensible In-
formationen des Speicherbetriebes hatten.  
 
Prüfungsergebnis: 
 
Bereich „Räumlichkeiten“: 
Die nach wie vor unverändert bestehende räumliche Ansiedlung der bayernugs 
GmbH im Geschäftsgebäude der Bayerngas GmbH zieht grundsätzlich ein erhöhtes 
Risiko des unbefugten Zutritts von Mitarbeitenden anderer Bayerngas Unternehmen 
zu den Räumlichkeiten der bayernugs GmbH und damit der Einsichtnahme in die dort 
befindlichen Unterlagen nach sich. Auf diese besondere Situation, die hierdurch er-
höhten Anforderungen und notwendigen Maßnahmen zur Risikominimierung wurde 
wiederholt hingewiesen. 
 
Folgende Risikominderungsmaßnahmen wurden getroffen: 
 

− Die Büroräume der bayernugs GmbH sind als solche gekennzeichnet und ab-
sperrbar. Schlüssel zu diesen Räumlichkeiten sind ausschließlich an Mitarbeitende 
der bayernugs GmbH herausgegeben worden. 

− In den Büroräumen steht ein abschließbarer Schrank zur Verwahrung sensibler In-
formationen bereit.  

− Die Geschäftsführung hat die Anweisung erteilt, dass die Büroräume im Falle der 
Abwesenheit der Mitarbeitenden stets zu verschließen sind. 

− Für den Ende 2025/Anfang 2026 geplanten und zwischenzeitlich durchgeführten 
Umzug der Mitarbeitenden der bayernugs GmbH in andere Räumlichkeiten in-
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nerhalb des Geschäftsgebäudes wurden insbesondere weitere Sicherheitsmaß-
nahmen eingeführt und umgesetzt, wie folgt: 

o Weitere absperrbare Schränke; 

o Baulicher Schallschutz an Zwischentüren; 

o Passwortsicherung für Drucker. 

Um insbesondere die Verschlossenheit der Büroräume zu überprüfen, wurden die 
Stichprobenprüfungen bewusst an unterschiedlichen Wochentagen zu wechselnden 
Tageszeiten durchgeführt.   
 
Die gemeinsame Nutzbarkeit der Küchen- und Sanitäreinrichtungen birgt grundsätz-
lich eine erhöhte Gelegenheit zum informellen Austausch mit Kollegen aus anderen 
Bayerngasgesellschaften. Diese Situation ist jedoch derzeit nicht anders umsetzbar. 
Insbesondere konnte - wie im vorigen Berichtszeitraum - ein starker Trend zu flexib-
lem Arbeiten außerhalb der Büroräumlichkeiten festgestellt werden. Teilweise wurde 
bei der Stichprobenprüfung trotz üblicher Bürozeiten keine oder nur sehr wenige 
Mitarbeitenden in den betroffenen Bereichen wie auch in den angrenzenden Büros 
und Besprechungszimmern angetroffen. Nachdem eine Tendenz zurück zur reinen 
Büroarbeit in den Räumlichkeiten vor Ort weder unternehmensseitig geplant, noch 
angesichts der nachhaltigen Veränderung der generellen Arbeitsmodalitäten eine 
Änderung zu erwarten ist, ist ein unberechtigter Zugriff auf wirtschaftlich sensible In-
formationen des Speicherbetriebes indes nach Ansicht des Gleichbehandlungsbeauf-
tragten äußerst unwahrscheinlich. Wie bereits vorstehend dargestellt befindet sich 
der Bayerngas-Konzern in einer Umstrukturierungsphase. Da die Bayerngas Energy 
GmbH ihr Neukundengeschäft eingestellt hat, ist die Mitarbeiterzahl im Vergleich zur 
ohnehin schon stark reduzierten Belegschaft im vorangegangenen Berichtszeitraum 
weiter erheblich gesunken. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr eines infor-
mellen Austausch zu relevanten Speicher(kunden)informationen faktisch nicht.  
 
Die Mitarbeitenden der Bayernets GmbH sind in einem benachbarten Gebäudeteil 
untergebracht. Zwischengänge sind mit alarmgesicherten Türen verschlossen, so dass 
ein informeller Austausch ebenfalls nicht stattfinden kann. 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Vorgaben des Gleichbehandlungspro-
gramms eingehalten werden. 

 

2. Prüfung der nichtdiskriminierenden Verwendung von Speicherinformationen, Prüfungsab-
lauf 

 
Für beide oben genannte Geschäftsprozesse wurde routinemäßig geprüft: 
 

a) ob die bayernugs GmbH die gesetzlichen Verpflichtungen zur Offenbarung von In-
formationen wahrnahm und Angaben wie geplante Speicherinstandhaltungen und 
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Ausbauvorhaben und die zukünftige Verfügbarkeit von Speicherkapazitäten veröf-
fentlichte.  
 
Prüfungsergebnis: 
 
Verpflichtung zur Offenbarung: 
Die Mitarbeitenden der bayernugs GmbH pflegen, prüfen und vervollständigen den 
Internetauftritt der bayernugs GmbH laufend gemäß den gesetzlichen Verpflichtun-
gen. Dies wurde entsprechend den Vorgaben des Gleichbehandlungsprogramms re-
gelmäßig mittels Überprüfung des Internetauftritts der bayernugs GmbH anhand der 
Transparenzdaten kontrolliert.  
 
Prozessdarstellungen/Prozessprüfungen: 
Im Rahmen des Gasspeicherjahres wurden die rechtlichen und prozessualen Anfor-
derungen an kurzfristige Kapazitätsausschreibungen und -vergaben geprüft und 
nachgeschärft. Hierbei wurde der Gleichbehandlungsbeauftragte von Anfang an ein-
gebunden. 
 
Im Ergebnis ist kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsprogramm festzustellen. 
 

b) ob die offen gelegten Speicherinformationen in nicht diskriminierender Weise erfolg-
ten (gemäß § 6a Abs. 2 EnWG).  
 
Prüfungsergebnis: 
Auch die diskriminierungsfreie Bereitstellung von Speicherinformationen wie 
 

− Kenndaten 

− täglich aktuelle Bewegungsdaten 

− buchbare Kapazitäten 

− Indikation zu Wartungszeiten sowie 

− die Veröffentlichung REMIT-relevanter Informationen 

auf der Internetseite der bayernugs GmbH wurde regelmäßig anhand des Internet-
auftritts der bayernugs GmbH geprüft. Auch hier zeigte der Vergleich mit Auswertun-
gen aus vorherigen Prüfungen keinerlei Auffälligkeiten. 
 
Am 25.07.2025 traten Probleme beim Server eines externen IT-Dienstleisters bei Por-
tierung von Daten auf. Aufgrund dieses Schnittstellenproblems war die automatische 
Weiterleitung der Füllstandsdaten auf die Homepage und in den Kundenbereich der 
bayernugs GmbH nicht mehr aktiv. Es wurde vom Gleichbehandlungsbeauftragten 
geprüft und sichergestellt, dass  
 

− die Informationen über freie Speicherkapazitäten hiervon nicht betroffen sind 
(die Informationen über Ausschreibungen und buchbare Kapazitäten waren wei-
ter diskriminierungsfrei auf der Homepage und durch Pressemitteilungen allen 
Marktteilnehmern zugänglich) und  
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− die Schnittstelle zu GIE/AGSI nicht betroffen ist. 
 
Im Ergebnis ist kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsprogramm festzustellen. 
 

c) ob Mitarbeitende aus der Handels- und Vertriebs-Tochtergesellschaft der Bayerngas 
GmbH, nämlich die Bayerngas Energy GmbH, Zugriff auf wirtschaftlich sensible In-
formationen des Speicherbetriebes hatten. 
 
Prüfungsergebnis: 
In diesem Punkt wird auf Teil C, Ziff. 1 b) und d) verwiesen, da auch hier die Trennung 
der IT- Systeme und deren Überprüfung bzgl. ihrer Funktionalität (der absoluten 
Trennung) gilt.  
 

d) ob die Beantwortung von Speicherzugangsanfragen und die Abwicklung des Spei-
cherzugangs ausschließlich durch die bayernugs GmbH erfolgen. 
 
Prüfungsergebnis: 
Etwaige Anfragen zum Speicherzugang/zur Abwicklung können nur über die allge-
meine E-Mail-Adresse „info@bayernugs.de“ oder direkt an den Geschäftsführer 
Herrn Dr. Thomas Rupprich (thomas.rupprich@bayernugs.de) sowie an den Prokuris-
ten Herrn Markus Schuster (markus.schuster@bayernugs.de) erfolgen. Sämtliche Ad-
ressen nebst weitere Kontaktdaten des Geschäftsführers und des Prokuristen sind 
auf dem Internetauftritt der bayernugs GmbH abrufbar. Die durchgängige Verfügbar-
keit der Kontaktinformationen wurde durch wiederholte Prüfung sichergestellt. Die 
Abwicklung von Anfragen wird ebenso wie die Verwaltung der vorstehenden E-Mail-
Adressen ausschließlich von Herrn Dr. Rupprich und Herrn Schuster vorgenommen. 
Für den Fall, dass eine Kontaktaufnahme über das auf der Internetseite zusätzlich be-
reitgestellte Kontaktformular erfolgen sollte, besteht eine automatisierte Weiterlei-
tung an die allgemeine „info@bayernugs.de“ E-Mail-Adresse. 
 

Zusammenfassend konnten bei sämtlichen Überprüfungen keine Verstöße gegen das Gleich-
behandlungsprogramm festgestellt werden. 
 

3. Weitere Überwachungshandlungen 

Neben den unter Ziff. 1) und 2) dargestellten regelmäßig wiederkehrenden Prozessprüfun-
gen wurden für den Berichtszeitraum 2025 zusätzlich folgende Überwachungshandlungen 
durchgeführt: 
 

a) Prüfung der Einhaltung der Ziff. 2.4 im Teil A des Gleichbehandlungsprogramms: 

„Gewährleistung der tatsächlichen Entscheidungsbefugnisse des Speicherbetreibers“ 

Die Gewährleistung der tatsächlichen Entscheidungsfreiheit des Speicherbetriebs er-
folgte anhand der Prüfung der Niederschrift über die entsprechenden Gesellschafter-
versammlung der bayernugs GmbH in der Poccistraße 9, 80336 München. 
 

b) Prüfung der Unabhängigkeit der Mitarbeitenden der bayernugs GmbH: 
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Es erfolgte eine routinemäßige Befragung, ob sichergestellt ist, dass 
 

− die berufliche Entwicklung sowie die Handlungsunabhängigkeit der Leitung des 

Speicherbetreibers sichergestellt ist und insbesondere keinerlei Weisungen zum 

laufenden Speicherbetrieb seitens der Organe der Bayerngas GmbH erfolgten, 

durch welche ihre Tätigkeit für den Speicherbetreiber beeinträchtigt wird, 

− der Speicherbetreiber die tatsächlichen Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf die 

für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Speichers erforderlichen Ver-

mögenswerte besitzt, 

− es keine keinerlei Anreizsysteme gibt, die von Tätigkeits- oder Geschäftsfeldern 

außerhalb des Speicherbetriebs beeinflusst werden. 

− die im Rahmen des von der Bayerngas GmbH genehmigten Finanz-

plans/Wirtschaftsplans oder gleichwertigen Instrumentes liegende Entscheidung 

über Umfang und Zeitpunkt notwendiger Investitionen in den Speicher aus-

schließlich im wirtschaftlichen Ermessen des Speicherbetreibers steht. 

Diese Aussagen wurden seitens der Leitung des Speicherbetreibers vollumfänglich be-
stätigt.  
 

4. Spezielle Prüfungen 

Auch im Berichtszeitraum ergaben sich besondere Herausforderungen für die Untergrund-
speicherbetreiber. Im Berichtszeitraum 2025 fand daher eine regelmäßige, enge Zusammen-
arbeit und Abstimmung zwischen der Leitung der bayernugs GmbH und dem Gleichbehand-
lungsbeauftragten statt, dies insbesondere im Zusammenhang mit den Serverproblemen des 
externen IT-Dienstleisters und dem (geplanten) Umzug der Mitarbeiter innerhalb des Ge-
bäudes. 

5. Beschwerden 

Im Berichtszeitraum sind keine Beschwerden bezüglich etwaiger Diskriminierungen - weder 
von Marktteilnehmern noch von der Bundesnetzagentur - an die Gleichbehandlungsbeauf-
tragten herangetragen worden. 
 
Beschwerden und Hinweise bezüglich der Rechte und Pflichten aus dem Gleichbehandlungs-
programm der Bayerngas GmbH können jederzeit bei dem Gleichbehandlungsbeauftragten 
eingebracht werden. Dieser wird sich umgehend mit den Beschwerden befassen und diesen 
nachgehen sowie – sollte die Beschwerde stichhaltig sein und Verstöße gegen das Gleichbe-
handlungsprogramm festgestellt werden – umgehend auf eine Abhilfe hinwirken. Der/die 
Beschwerdeführer/in wird/werden sodann hierüber unverzüglich informiert. 
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Teil D: Sanktionen 

 
Im Berichtszeitraum wurden keine Sanktionen verhängt.  
 

Teil E: Ausblick: Anstehende Maßnahmen 

 
Folgende Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Wirksamkeit des Gleichbehandlungspro-
gramms zur diskriminierungsfreien Ausübung des Speichergeschäfts sind für den kommen-
den Berichtszeitraum geplant: 
 
1. Prüfung/Sicherstellung der Entflechtungsvorgaben und des Gleichbehandlungspro-

gramms. 

2. Fortlaufende Überarbeitung der Prozesse anhand der durch Prüfungshandlungen er-

langten Kenntnisse.  

3. Durchführung der Prüfungshandlungen gemäß erstellter Prüfungstabelle.  

 
 
München, den 30.03.2026 
 
 
 
_____________________________                                   
Thomas Altmannshofer 
Rechtsanwalt 
Gleichbehandlungsbeauftragter der bayernugs GmbH  
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Anhang 

 
 
Tabelle Prüfungshandlungen betreffend KJ 2025 
 

Prüfungshandlung 
 

Häufigkeit Prüfungsdaten. 

Jour Fixe Gleichbehandlungsbe-
auftragter und bayernugs GmbH 
 

vierteljähr-
lich 

12.03.25 19.05.25 08.09.25 17.12.25 

Überprüfung eines internen Pro-
zesses  
 

• Sicherstellung Integrati-
on Gleichbehandlungs-
beauftragte und 
 

• kein Verstoß gegen 
Gleichbehandlung durch 
Beteiligung anderer Ab-
teilungen des Bayerngas-
Konzerns 

 

vierteljähr-
lich 

 
12.03.25 

 
19.05.25 

 
08.09.25 

 
17.12.25 

Verschlossenheit der Geschäfts-
räume 
 

vierteljähr-
lich 

12.03.25 18.06.25 08.09.25 18.11.25 

Diskriminierungsfreie Bereitstel-
lung der Speicherdaten 
 

halbjähr-
lich 

12.03.25 29.07.25 

Befragung zur Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter 
 

jährlich 04.03.2026 

Speicheranfragen Dritter 
 

jährlich 04.03.2026 

Information Mitarbeiter Bayern-
gas-Konzern 
 

jährlich Erfolgt mittels gesonderter E-Mail zusam-
men mit Hinweis auf aktuellen Gleichbe-

handlungsbericht 

Schulung Mitarbeiter Bayerngas-
Konzern 
 

alle zwei 
Jahre 

Letzte Schulung am 20.09.2023; turnusmä-
ßige Schulung Q2/26 

                                              


